
Allgemeinverfügung der Stadt Hainichen über das
Mitbringen von alkoholischen Getränken zum Parkfest

Die Stadt Hainichen erlässt als Ortspolizeibehörde folgende Allgemeinverfügung:

1. Es ist verboten, alkoholische Getränke auf das Gelände des Parkfestes mitzubringen.
2. Das Verbot gilt in der Zeit von Freitag, dem 22. Juli 2022 bis Sonntag, dem 24. Juli 2022.
Das Verbot gilt nicht für genehmigte Einrichtungen in der Gastronomie.
3. Die Allgemeinverfügung gilt im Stadtpark, dem Bereich der Agrargenossenschaft
Hainichen-Pappendorf e.G. sowie dem Bereich auf der Oederaner Straße zwischen dem
Stadtpark und der Agrargenossenschaft. Der räumliche Geltungsbereich ist der beigefügten
Karte zu entnehmen. Die Karte ist Bestandteil der Allgemeinverfügung.
4. Aus Gründen des öffentlichen Interesses wird die sofortige Vollziehung dieser
Allgemeinverfügung angeordnet. Dies hat zur Folge, dass ein erhobener Rechtsbehelf keine
aufschiebende Wirkung hat.

Begründung:

Der Veranstalter des Parkfestes musste vermehrt feststellen, dass Besucher eigene
alkoholische Getränke mitbrachten und dann unter starken Alkoholeinfluss standen. Mit dem
hohen Alkoholkonsum sank bei diesen Personen die verhaltensrelevante Hemmschwelle, so
dass sie wiederholt durch ihr lautstarkes Auftreten und trunkenheitsbedingtes Verhalten
Besucher und Händler des Parkfestes belästigten.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch kann bei der Stadt Hainichen, Markt 1 in 09661 hlainichen schriftlich oder
zur Niederschrift erhoben werden.

Hinweis:

Auf Grund der Anordnung der sofortigen Vollziehung hat ein Widerspruch gegen die
Verfügung keine aufschiebende Wirkung. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist hier
im öffentlichen Interesse, insbesondere auch im Interesse Dritter zum Schutz des
höherrangigen Rechtsgutes der körperlichen Unversehrtheit gegenüber den persönlichen
Belangen Einzelner erforderlich.
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